
 
 
 
 

 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HOCHSCHULSTADT IDSTEIN 
 
 
Aufgrund der §§ 5 und 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Hochschulstadt Idstein in ihrer Sitzung am 7. November 2024 folgende 9. 
Änderungssatzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige der Stadt Idstein 
beschlossen: 

 

9. Änderungssatzung über die Entschädigung für  
ehrenamtlich Tätige der Stadt Idstein 

 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige der Stadt Idstein vom  
15. Dezember 1986 in der Fassung der 8. Änderung vom 4. Oktober 2022 wird wie folgt 
geändert: 

 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

1.1 Absatz 1 Buchstabe e) wird Buchstabe h). 

 

1.2 Unter Absatz 1 werden die Buchstaben e) bis g) neu eingefügt: 

e) ein Mitglied des Beirates für Inklusion und Barrierefreiheit 

je Sitzung 20,-- Euro 

f) ein Mitglied des Seniorenbeirates 

je Sitzung 20,-- Euro 

g) ein Mitglied des Ausländerbeirates 

je Sitzung 25,-- Euro 

 
1.3 Absatz 2 Buchstabe g) wird wie folgt geändert: 

g) für die Mitglieder, die in den Sitzungen 
als Schriftführerinnen/Schriftführer fungieren, 
pro Sitzung um 15,-- Euro 
Für externe Schriftführerinnen/Schriftführer ist diese Regelung analog anzuwenden. 

 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

 



Idstein, den 8. November 2024 

Magistrat der 

Hochschulstadt Idstein 

 

gez.   

 

 

Christian Herfurth  

Bürgermeister 

 
 


